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Vortrag 
 

Grossratsbeschluss betreffend den Beitritt zur Vereinbarung über die Interparlamentarische Kon-

ferenz der Nordwestschweiz 
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1. Zusammenfassung 

Mit dem vorliegenden Grossratsbeschluss soll die totalrevidierte interkantonale Vereinbarung über die 

Interparlamentarische Konferenz der Nordwestschweiz (IPK) genehmigt werden.  

 

Der Grosse Rat des Kantons Bern ist seit 1978 Mitglied der IPK. Mit dem Revisionsentwurf werden na-

mentlich der Zweckartikel aktualisiert und die Grundlage für Verlautbarungen («Erklärungen») der IPK 

geschaffen sowie – teils damit zusammenhängend – die Aufgabenzuweisung an den Arbeitsausschuss 

präzisiert. Weiter wurden einige redaktionelle Anpassungen vorgenommen. 

 

Damit die revidierte Vereinbarung in Kraft treten kann, muss sie durch alle angeschlossenen Kantonspar-

lamente genehmigt werden. 

 

Auf die Durchführung eines Vernehmlassungsverfahrens wurde verzichtet, da es sich um eine Vorlage 

von untergeordneter Bedeutung im Sinne von Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung vom 26. Juni 1996 über 

das Vernehmlassungs- und das Mitberichtsverfahren (VMV; BSG 152.025) handelt. 

2. Ausgangslage 

Die interkantonale Vereinbarung, welche die staatsvertragliche Grundlage der Interparlamentarischen 

Konferenz der Nordwestschweiz (IPK) bildet, stammt aus dem Jahr 1978. Abgeschlossen wurde sie zwi-

schen den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern und Solothurn. Dieser Staatsvertrag 

wurde in den inzwischen mehr als 40 Jahren seit dem Inkrafttreten nie revidiert.  

 

Die Vereinbarung regelt in acht Paragrafen den Zweck und die Tätigkeit der Konferenz, ihre personelle 

Zusammensetzung und Organisation sowie die Aufgaben des Sekretariats und den Kostenschlüssel der 

Kantonsbeiträge. Der Zweck der IPK ist es gemäss der aktuell gültigen Vereinbarung, «die gegenseitige 

Information der nordwestschweizerischen Kantonsparlamente zu fördern, um insbesondere die parla-

mentarische Beratung von regionalen Fragen und Projekten rechtzeitig vorzubereiten»; das Gefäss hier-

für ist die Jahrestagung, die jeweils Ende Oktober stattfindet.  

 

Das Thema einer Revision der Vereinbarung wurde bereits 2019 im Rahmen der Sitzung des Arbeitsaus-

schusses, dem ausführenden Organ der IPK, erstmals diskutiert. Ein entsprechendes Papier mit dem 

Mustertext für parlamentarische Vorstösse in den angeschlossenen Kantonen konnte aber aufgrund von 

offenen Verfahrensfragen und diversen materiellen Einwänden nicht wie geplant beschlossen werden.  

 

Der Arbeitsausschuss setzte daher im März 2020 eine Arbeitsgruppe ein, welche diese Thematik wieder 

aufnehmen und die Vereinbarung zudem in genereller Weise überprüfen sollte. Diese Arbeitsgruppe be-

stand anfänglich aus vier, später fünf Mitgliedern aus verschiedenen Kantonsparlamenten (Heinrich 

Ueberwasser, Grossrat BS/Präsident der IPK 2020, Michelle Lachenmeier, Grossrätin BS/Präsidentin 

der IPK 2021, Claudia Rohrer, Grossrätin AG, Sarah Gabi Schönenberger, Grossrätin BE; Walter Schilt, 

Grossrat BE). Sie hat in der Folge einen Entwurf für eine neue Vereinbarung ausgearbeitet, welche vom 

Arbeitsausschuss am 5. März 2021 einstimmig zu Handen der angeschlossenen Parlamente genehmigt 

wurde. 

 

Mit dem Revisionsentwurf werden namentlich der Zweckartikel aktualisiert und die Grundlage für Verlaut-

barungen («Erklärungen») der IPK geschaffen sowie – teils damit zusammenhängend – die Aufgabenzu-

weisung an den Arbeitsausschuss präzisiert. Weiter wurden einige redaktionelle Anpassungen vorge-

nommen. 
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3. Inhalt des interkantonalen Vertrags 

Titel 

Der Titel der Vereinbarung wurde in der französischen Fassung teilweise geändert. Mit der Anpassung in 

der Bezeichnung für die Nordwestschweiz – neu «Suisse du Nord-Ouest» statt «Nord-Ouest de la 

Suisse» – soll weniger der geografischen, sondern stärker der institutionellen Dimension Rechnung ge-

tragen werden. Diese Bezeichnung wird zudem in neueren Erlassen häufiger verwendet. 

 

Artikel 1 

Der Zweck der IPK wird in Artikel 1 Absatz 1 neu etwas allgemeiner gefasst, da sich der ursprüngliche 

Zweck in der Vergangenheit als zu eng gefasst erwiesen hat. Die «Förderung der gegenseitigen Informa-

tion» und die «Begleitung und Beratung regionaler Fragen» werden weiterhin genannt, nicht mehr aber 

die «rechtzeitige Vorbereitung der parlamentarischen Beratung von regionalen Fragen und Projekten». 

Im Rahmen dieses interkantonalen Austausches zwischen den Parlamentarierinnen und Parlamentariern  

sollen zwar durchaus regionale Fragen erkannt, aufgenommen und breiter gefasst diskutiert werden.  

Andererseits kann eine Organisation, welche einmal im Jahr eine Tagung durchführt und deren Thema 

im Frühjahr festlegen muss, die «Tagesaktualität» der parlamentarischen Arbeit und die sich in der parla-

mentarischen Beratung befindenden regionalen Geschäfte und Projekte nur schwerlich aufnehmen. Zu- 

gleich sollen neu die «thematischen Tagungen» im Zweckartikel explizit genannt werden. Damit wird auf  

das angestammte Betätigungsfeld der IPK verwiesen. 

 

In Absatz 2 wird neu die Möglichkeit angesprochen, dass sich die IPK zu aktuellen Themen verlautbaren  

und Erklärungen namentlich zu Handen der Nordwestschweizer Kantonsparlamente, der Nordwest-

schweizer Kantonsregierungen und der Nordwestschweizer Regierungskonferenz (NWRK) abgeben  

kann. Mit dieser Anpassung soll eine moderate Stärkung der IPK erreicht und die Weiterentwicklung der  

Nordwestschweiz unterstützt werden. Weitere Ausführungen zu diesem Thema folgen bei Artikel 6. 

 

Artikel 2 

In Absatz 2 wird neu festgehalten, dass die drei ständigen Mitglieder von den einzelnen Kantonsparla-

menten gewählt werden. 

 

Artikel 3 

In Artikel 3 wird in Absatz 2 der bislang nicht näher beschriebene Aufgabenbereich des Arbeitsausschus-

ses, dem alle ständigen IPK-Mitglieder angehören, definiert: Er soll «namentlich die Jahrestagung und 

die Erklärungen vorbereiten». Die Vorbereitung der Jahrestagung durch den Arbeitsausschuss bzw. eine 

aus dessen Mitte bestimmte Arbeitsgruppe bildet die aktuelle Praxis ab. Die Vorbereitung von Erklärun-

gen ergibt sich aus dem neuen Zweckartikel. 

 

Artikel 4 

Artikel 4 entspricht der heutigen Regelung. Es wurden lediglich redaktionelle Anpassungen vorgenom-

men. 

 

Artikel 5 

In Artikel 5 wurde der stimmigere Titel «Tagungen» anstelle von «Sitzungen» eingefügt. Die Neufassung  

von Absatz 1 will präziser aufzeigen, dass die Tagungen jedes Jahr stattfinden sollen – und dies «in der  

Regel» Ende Oktober. Der heutige Wortlaut ist etwas unklar, weil sich «in der Regel» auf den Tagungs-

rhythmus («jährlich») wie auch den Zeitpunkt («in der Regel jeweils am 4. Freitag im Oktober») beziehen  

kann. Zudem wurde explizit ausformuliert, dass die Tagung «allen Mitgliedern der angeschlossenen Kan-

tonsparlamente offen steht» – dies im Sinne einer einheitlichen Handhabung durch die Parlamente und  

Parlamentsdienste. Situativ – dies wurde zu Handen der Materialien festgehalten – soll es aber auch  

möglich sein, die Mitglieder anderer Kantonsparlamente einzuladen. 
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Artikel 6 

In Artikel 6 wird neu das Verfahren für die Erklärungen geregelt. Die Arbeitsgruppe anerkannte in ihren  

Diskussionen, dass die IPK ein heterogen zusammen gesetztes Gebilde ist und darum kein Kanton mit  

solchen Verlautbarungen majorisiert werden soll. 

 

Die Erklärungen sollen von den formellen IPK-Mitgliedern gemäss Artikel 2 Absatz 1 der Vereinbarung 

beschlossen werden. Mit dieser Regelung wird auf früher geäusserte Befürchtungen Rücksicht genom-

men, wonach die Jahrestagung ungeeignet für eine Beschlussfassung sei, weil eine Teilnahme je nach 

Thema und Austragungsort verschieden ausfallen könne – und eine repräsentative Abstützung damit 

nicht in jedem Fall gesichert sei. Die Teilnehmenden der Tagungen werden aber nach Möglichkeit über 

diese Beschlüsse betreffend Erklärungen informiert. 

 

Zudem werden zwei Quoren für die Verabschiedung der Erklärungen festgelegt. Erstens muss eine 2/3- 

Mehrheit der anwesenden IPK-Mitglieder zustimmen – und zweitens wird verlangt, dass aus jedem Kan- 

ton mindestens zwei befürwortende Stimmen abgegeben werden. Die Beschlüsse, so hat die Arbeits- 

gruppe zu Handen der Materialien festgehalten, sollen auch an digitalen Sitzungen bzw. auf dem Zirku-

larweg eingeholt werden können. 

 

Artikel 7 

Vormals Artikel 6. Der Artikel entspricht der heutigen Regelung. Es wurden lediglich redaktionelle Anpas-

sungen vorgenommen. 

 

Artikel 8 

Vormals Artikel 7. Der Artikel entspricht der heutigen Regelung. Es wurden lediglich redaktionelle Anpas-

sungen vorgenommen. 

 

Artikel 9 

Bei der interkantonalen Vereinbarung handelt es sich um einen Vertrag zwischen den Parlamenten, wes- 

halb es für die Ablösung des alten Vertrags durch diesen neuen Vertrag wiederum der Zustimmung aller  

Kantonsparlamente bedarf. Das innerkantonale Verfahren verläuft gemäss den jeweils geltenden Best- 

immungen. Einseitige Änderungen sind – wie bei Konkordaten – nicht möglich bzw. für jede Änderung  

bedarf es wiederum der Zustimmung aller Kantone. 

4. Beitrittsbeschluss und Erläuterungen zu den Bestimmungen 

Der Beitritt zur IPK erfolgt durch den vorliegenden Beitrittsbeschluss (Artikel 1 des Grossratsbeschlus-

ses). Entsprechend wird die alte Vereinbarung aufgehoben (Artikel 2 des Grossratsbeschlusses). Der 

Beitrittsbeschluss tritt mit der Beschlussfassung durch den Grossen Rat in Kraft (Artikel 3 des Grossrats-

beschlusses). Die Vereinbarung selbst tritt nach Genehmigung durch alle beteiligten Kantonsparlamente 

in Kraft (Artikel 9 der Vereinbarung). 

 

Die Vereinbarung unterliegt nicht dem Referendum, weil sie keinen Gegenstand umfasst, welcher inner-

kantonal dem Referendum unterstünde (vgl. Artikel 61 Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 62 Absatz 1 

Buchstabe b der Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 [KV; BSG 101.1]). 

5. Verhältnis zu den Richtlinien der Regierungspolitik (Rechtsetzungsprogramm) 

und anderen wichtigen Planungen 

Die Vorlage ist in den Richtlinien der Regierungspolitik 2019 – 2022 nicht erwähnt, da es sich um ein Ge-

schäft des Grossen Rates handelt. 
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6. Finanzielle Auswirkungen 

Es werden keine finanziellen Auswirkungen erwartet. 

7. Personelle und organisatorische Auswirkungen 

Es werden keine personellen und organisatorischen Auswirkungen erwartet. 

8. Auswirkungen auf die Gemeinden 

Es werden keine Auswirkungen auf die Gemeinden erwartet. 

9. Auswirkungen auf die Volkswirtschaft 

Es werden keine Auswirkungen auf die Volkswirtschaft erwartet. 

10. Antrag 

Die Kommission für Staatspolitik und Aussenbeziehungen beantragt dem Grossen Rat, die revidierte 

Vereinbarung zu genehmigen. 

 

 
Bern, 16. August 2021 Im Namen der Kommission 

Der Präsident: Zaugg-Graf 

 

 
Beilagen 

‒ Grossratsbeschluss betreffend den Beitritt zur Interparlamentarische Konferenz der Nordwestschweiz 

‒ Vereinbarung über die Interparlamentarische Konferenz der Nordwestschweiz 

 


